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ANNAHME

Bodenaushub

Artikelbezeichnung SchlüsselNr Euro/Tonne

Bodenaushub Rein1,2 31411-29, 30, 31, 45 12,50 €

Bodenaushub m. Min.-BRM < 10% 1,2 31411-29, 45 14,50 €

Bodenaushub m. Min.-BRM > 10% 1,2 31411-29, 45 18,00 €

Gemische

Artikelbezeichnung SchlüsselNr Euro/Tonne

Beton-Asphalt-Schotter Gemischt2 31410 11,00 €

Altschotter Gemischt E-KÜ2 31410 11,00 €

Gleisschotter 31467 Preis auf Anfrage

Bauschutt + Ziegelschutt

Artikelbezeichnung SchlüsselNr Euro/Tonne

Bauschutt2 31409 39,85 €
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Die Deklaration des Materials erfolgt ausnahmslos durch unser Übernahmepersonal!



Beton

Artikelbezeichnung SchlüsselNr Euro/Tonne

Beton bis max. 100cm Kantenlänge unbewehrt2 31427 3,25 €

Beton bis max. 100cm Kantenlänge bewehrt2 31427 3,25 €

Beton über 100cm Kantenlänge bewehrt2 31427 13,50 €

Beton verunreinigt2 31427 11,00 €

Asphalt

Artikelbezeichnung SchlüsselNr Euro/Tonne

Asphaltaufbruch recyclingfähig 54912 10,50 €

Restasphalt 54912 10,50 €

Asphaltfräsmaterial2 31410 9,50 €

Die Anlieferung von Teer- und schlackenhaltigen Asphaltaufbruch bzw. 
Asphaltfräsgut ist nicht möglich.

Die Deklaration des Materials erfolgt ausnahmslos durch unser Übernahmepersonal!

¹  Ab 2.000 t Bodenaushub eines Bauvorhaben wird eine grundlegende Charaktarisierung benötigt.
2 Sollten sich nicht-mineralische Verunreinigungen im angelieferten Material befinden (Kabelabdeckplatten, Kabelwarnbänder, Wurzelstöcke, 
Plastikrohre, Bauholz, Jausenreste bzw. anderer Restmüll) sehen wir uns gezwungen, den uns dadurch entstehenden Mehraufwand durch händisches 
Aussortieren und Entsorgen mit einem Pauschalbetrag von € 100,-- pro verunreinigter Anlieferung einzuheben.
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RECYCLINGPRODUKTE

Betonrecycling

Artikelbezeichnung Anwendungsbereich Euro/Tonne

RB S 0/32 U1 U-A für mech. stab. Tragschichten 7,95 €

RB S 0/63 U1 U-A Straßenunterbau 7,95 €

RS III 0/4 U-A Bettungssand, Sand für  
Leitungszone 4,75 €

Asphaltrecycling

Artikelbezeichnung Anwendungsbereich Euro/Tonne

RA I 0/32 U-A für obere Tragschichten 4,75 €

Mischrecycling

Artikelbezeichnung Anwendungsbereich Euro/Tonne

RG 0/32 U1 U-A E-Kü Künettenfüllmaterial 4,00 €

RM S 0/32 U1 U-A für untere Tragschichten 4,00 €

RM S 0/63 U1 U-A Frostschutzmaterial, Straßen- 
unterbau 4,00 €
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NATURMATERIALIEN

Naturmaterialien

Artikelbezeichnung Anwendungsbereich Euro/Tonne

RK 0/4 gew. Estrichsand gewaschen 21,00 €

RK 0/16 gew. Betonschotter gewaschen 16,00 €

RK 16/32 gew. Rollschotter gewaschen 18,00 €



SUBSTRATE/ERDEN/SPEZIALMISCHUNGEN
Ab Werk Seyring

BAUMSUBSTRAT

Anwendungsbereich: Vegetations- und Haltesubstrat für Bäume aller Art

Artikelbezeichnung Euro/Tonne

Baumsubstrat Standard 42,00 € 

Baumsubstrat Spezial 45,00€ 

Sondermischungen auf Anfrage

STAUDENSUBSTRAT

Anwendungsbereich: Staudenneupflanzungen, Vegetationszonen (Parks, Straßen- und 
Gehwegränder, Pflanzeninseln)

Artikelbezeichnung Euro/Tonne

Wiener Mischung 26,20 € 

Weinviertl Mischung 44,50 € 

Staudensubstrat Spezial 25,80 €

SCHOTTERRASEN

Anwendungsbereich: Rasenflächen mit erhöhter Beanspruchung, Parkplätze

Artikelbezeichnung Euro/Tonne

Schotterrasen lt. ÖNorm 28,60 € 

DACHSUBSTRAT

Anwendungsbereich: Dachbegrünung, Pflanzengefäße

Artikelbezeichnung Euro/Tonne

Substrat für extensive Begrünung 44,00 € 

Substrat für intensive Begrünung 42,00 € 
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ERDE

Anwendungsbereich: Pflanzengefäße, Beete, Bepflanzungen; kultivierbarer Oberboden

Artikelbezeichnung Euro/Tonne

Oberboden gesiebt 16,00 € 

Sand/Kompost/Ziegelsplitt Mischung auf Anfrage

BODENFILTER

Anwendungsbereich: Sickerflächen; Sport- und Spielrasen; Auflockerung von dichten 
Böden

Artikelbezeichnung Euro/Tonne

Bodenfilter gemäß RVS 04.04. 24,20 € 
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Ab Werk Seyring

Sondermischungen auf Anfrage

ZIEGELSPILTT

Anwendungsbereich: Dachbegrünung, Aufbesserung für Pflanzengefäße, Beete

Artikelbezeichnung Euro/Tonne

RZ III 4/11 U-A U9 46,00 € 

auf Anfrage



TRANSPORT

Zustellung per Tonne in Wien

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

5-Achs Sattelzug Kipper, Liefermenge ca. 25 to / Fuhre 4,00 € 5,20 € 6,20 € 6,50 € 7,00 €

4-Achs Kipper, Liefermenge ca. 18 to / Fuhre 5,50 € 7,20 € 8,20 € 9,00 € 9,50 €

Überstundenzuschlag

pro Stunde

Samstag 50% 16,00 €

Sonntag 100% 32,00 €

Nachtstunden
20.00 - 06.00 Uhr

100% 32,00 €

Die Zustellung ist mit vollem LKW möglich, anderenfalls kommt ein Mindermengenzuschlag zur Verrechnung.

Zone 5

Zone 3

Zone 4

Zone 1 Zone 2

7

Die oben angeführten Preise verstehen sich ab Werk Wien 23., Dr.-Gonda-Gasse 4-6, verladen auf LKW, 
verwogen, exkl. Umsatzsteuer!
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Ab Werk Wien

WIEN  



TRANSPORT

Überstundenzuschlag

pro Stunde

Samstag 50% 16,00 €

Sonntag 100% 32,00 €

Nachtstunden
20.00 - 06.00 Uhr

100% 32,00 €

Die Zustellung ist mit vollem LKW möglich, anderenfalls kommt ein Mindermengenzuschlag zur Verrechnung.

Zone 1

Zone 4

Zone 4

Zone 2
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Zone 5
Zone 8

Zone 7

Zustellung per Tonne in Wien

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

5-Achs Sattelzug Kipper, Liefermenge ca. 25 to / Fuhre 4,50 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 8,00 €

4-Achs Kipper, Liefermenge ca. 18 to / Fuhre 6,00 € 8,50 € 9,00 € 9,50 € 1100 €

Zone 6 Zone 7 Zone 8

5-Achs Sattelzug Kipper, Liefermenge ca. 25 to / Fuhre 9,00 € 9,50 € 10,00€

4-Achs Kipper, Liefermenge ca. 18 to / Fuhre 12,00 € 13,00 € 14,00 €

Ab Werk Seyring



4 Achs Kipper

5 Achs Sattelzug Kipper

6 Achs Tieflader Sattel

3 Achs Asphaltbirne

REGIEPREISLISTE

Ideal zum An- u. Abtransport von 
Schüttgütern mit einer Nutzlast bis 
18 to

Ideal für den Baumaschinentransport mit einer 
Nutzlast bis 30 to und Maschinenbreite bis 2,50 m
Sondertransporte auf Anfrage möglich!

Isolierte und geschlossene Mulde für den 
Transport von Asphaltbeton mit einer Nutzlast 
bis 13 to

Ideal zum An- u. Abtransport von 
Schüttgütern mit einer Nutzlast bis 25 to

4 Achs Asphaltbirne

5 Achs Sattelzug Thermomulde

4 Achs Transportmischer

Isolierte und geschlossene Mulde für 
den Transport von Asphaltbeton mit 
einer Nutzlast bis 16 to

Fahrmischer mit 8 m³ Lademaß

Isolierte Mulde mit Plane für den Transport von 
Asphaltbeton mit einer Nutzlast bis 24 to

LKW-Kipper:
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84,00 € / Std.

115,00 € / Std.

80,00 € / Std.

80,00 € / Std.

90,00 € / Std.

80,00 € / Std.

85,00 € / Std.
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3 Achs Kipper m. Heckkran

3 Achs Kipper m. 24mto Kran

4 Achs Kipper m. Heckkran

Ideal für Transport-, Kran- und Greiferarbeiten mit 
einer Nutz-last bis 10 to Wahlweise mit Front- oder 
Heckkranaufbau

Ideal für Transport-, Kran- und Greiferarbeiten mit einer 
Nutzlast bis 14 to und Heckkranaufbau

Ideal für Transport-, Kran- und Greiferarbeiten 
mit einer Nutzlast bis 10 to und Frontkranaufbau

3 Achs Kipper m. 29mto Kran

3 Achs Kipper mit Frontkran 34mto

Ideal für Transport-, Kran- und Greiferarbeiten 
mit einer Nutzlast bis 10 to und Frontkranaufbau

Ideal für Transport-, Kran- und Greiferarbeiten 
mit einer Nutzlast bis 10 to und Frontkranaufbau

LKW-Kipper mit Ladekran:

Tiefladeanhänger
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Transport für Baumaschinen und Container 
mit Kipper und Ladekran als Zugmaschine
Auf Anfrage möglich!

97,00 € / Std.

110,00 € / Std.

86,00 € / Std.

79,00 € / Std.

19,00 € / Std.

110,00 € / Std.

120,00 € / Std.
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KONTAKT

GLN-Nr.: 9008390020463
UID-Nummer: ATU14560900 
Handelsgericht Wien, FN 50767h

Oberlaaer Straße 288, 1230 Wien
ERSTE Bank, BIC: GIBAATWW
IBAN: AT47 2011 1403 1358 7900

Tel.: +43 50 828-8000
E-Mail: office@contracon.at

ÖFFNUNGSZEITEN
   

(Bei Bedarf und nur nach telefonischer Absprache sind wir gerne bereit für Sie länger offen zu halten.)

Disposition Kipper und Tiefladertransporte

Telefon: +43 50 828-8101

STANDORTE
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LANGENLEBARN- NITZING

SEYRING

Montag-Donnerstag 06:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 06:00 bis 16:00 Uhr

 

 

Office

Telefon: +43 50 828-8000
Email: office@contracon.at

Disposition Kranwägen

Telefon: +43 50 828-8102

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen Preislisten ihre Gültigkeit! Gültig ab 1.3.2025, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN CONTRACON (STAND 2025)
Allgemeine Geschäftsbedingungen ContraCon Baustoffrecycling GmbH

1. Geltung 
1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle unsere Geschäftsbezie-
hungen mit unseren Kunden, insbesondere für alle Transportleistungen (Abholung von Material an einem 
bestimmten Ort oder Lieferung von Material an einem bestimmten Ort) und die Abholung von Material 
durch den Kunden selbst. Sie gelten zwischen Auftraggeber (AG)/Kunden und Auftragnehmer (AN)/De-
poniebetreiber bei allfälligen Widersprüchen in der angeführten Reihenfolge:

• diese AGB, abrufbar unter https://www.contracon.at 
• die für die Leistung oder das Material (auch „Ware“ genannt) einschlägigen technischen 

ÖNORMEN. (in der jeweils aktuellen Fassung)
• die branchenspezifischen Unternehmensbräuche
• das dispositive Recht

1.2. Abweichungen von diesen AGB sowie Geschäftsbedingungen des Kunden sind wirkungslos und 
werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dass sie vom AN ganz oder teilweise schriftlich anerkannt 
werden.
1.3. Für den Kunden gehört das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens.
2. Vertretung AN
2.1. Mit dem Absenden einer Anfrage (beispielsweise in Gestalt der Übersendung eines Leistungsver-
zeichnisses) gibt der Kunde eine rechtsverbindliche Anfrage über den Erwerb, Lieferung oder Abholung 
der ausgewählten Leistungen oder Ware ab. Antwortet der AN darauf und übersendet Preisinformationen 
oder ein Angebot, so stellt diese Antwort (es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes in der Antwort 
vermerkt) keine Annahme eines Angebots zum Abschluss eines Vertrags dar, sondern seinerseits ein 
Angebot zum Abschluss eines Vertrags. Der Vertrag kommt zustande, sofern der Kunde das Angebot 
innerhalb der angegebenen Frist annimmt. Sofern keine Form für die Annahme spezifiziert ist, gilt das 
Schriftlichkeitserfordernis. An seine Bestellung ist der Kunde für die Dauer von 10 Werktagen nach ihrer 
Abgabe gebunden.
2.2. Der Kunde ist verpflichtet, im Rahmen der Erstellung eines Angebots sowie des Vertragsabschlusses 
für Entsorgungsleistungen einschließlich Transportleistung alle notwendigen sowie nach dem Ermessen 
des AN zweckmäßigen Informationen zu den zu entsorgenden Abfällen vollständig und wahrheitsgemäß 
zur Verfügung zu stellen, insbesondere zur Herkunft des Abfalls, Abfallart nebst Angaben zur Schlüssel-
nummer (SN) nach der Abfallverzeichnisverordnung 2020 und sonstigen Eigenschaften, die für die Art 
und Weise der Entsorgung üblicherweise oder nach dem Ermessen des AN erforderlich oder zweck-
mäßig sind. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und Unterlagen 
trägt der Kunde. Die letztgültige Zuordnung der angelieferten Materialqualität obliegt ausschließlich dem 
Betriebspersonal des AN.
2.3. Bei den vom AN angebotenen Waren handelt es sich um Produkte, deren Qualität, aber auch Men-
gen und Gewicht gewissen Schwankungen unterliegt. Daher sind mengen- und gewichtsmäßige Abwei-
chungen unvermeidlich. Soweit die gelieferten Produkte die Bestellung des Kunden hinsichtlich Menge/
Gewicht/Volumen um weniger als 10 % über- oder unterschreiten, gilt dies nicht als Mangel, sondern als 
ordnungsgemäße Erfüllung. Abgerechnet wird immer nur die dem Kunden tatsächlich gelieferte Menge.
2.4. Bestellungen oder deren Änderungen müssen mindestens bis 14:00 Uhr des Vortages dem AN 
bekannt gegeben werden. Widrigenfalls, hat der Kunde für die damit verbunden Mehrkosten aufzukommen.
3. Leistung und Abnahmeverzug
3.1. Im Falle einer Material Abholung durch den Kunden, erfolgt diese bei der Abholung im Werk, an-
sonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Kunden nachträglich geändert, so trägt 
dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
Der Kunde muss selbst für die Abholung der Ware Sorge tragen, ausgenommen es wurde etwas anderes 
vereinbart. Eine Abholung ist während der Öffnungszeiten möglich. An Sonn- und Feiertagen ist eine 
Abholung nur möglich, wenn dies entsprechend in den angegebenen Öffnungszeiten vermerkt ist bzw. 
gesondert vereinbart wurde. Der Kunde beachtet beim Befahren des Abholortes die Haus- und Betrieb-
sordnung des AN.
Sollte der Kunde zuvor abgeholtes Material überschüssiges Material - welches er aufgrund einer von 
ihm durchgeführten falschen Mengenschätzung - zurückbringen, behalten wir uns das Recht vor, dieses 
Material nicht kostenlos zu übernehmen. Rückgeführtes Material wird zu unseren aktuellen Preisen ver-
rechnet..
3.2. Im Falle einer Transportleistung durch den AN (Abholung von Material an einem bestimmten Ort oder 
Lieferung von Material an einem bestimmten Ort) erfolgt die Abholung/Lieferung des Transportguts bei 
der im jeweiligen Einzelauftrag angegebenen Abholadresse/Lieferadresse. Mit Ausnahme von vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursachter Verzögerung ist die darüberhinausgehende Haftung, insbesondere für 
Folgeschäden des AN ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, ContraCon und den von ContraCon 
betrauten Spediteur den jederzeitigen ungehinderten Zugang zu dem vereinbarten Standort zu gewähren 
und die sofortige, ungestörte Entladung der Produkte zu ermöglichen. In Bezug auf die Abholung und 
Übernahme bei Entsorgungsleistungen ist der Kunde verpflichtet, bei der Abholung ausschließlich Ab-
fälle bereitzustellen oder durch Dritte bereitstellen zu lassen, die Gegenstand der vereinbarten Ent-
sorgungsleistung sind und welche die vom Kunden angegebenen bzw. vereinbarten Eigenschaften haben 
und ist der AN auch nur zur Übernahme solcher Abfälle verpflichtet. Überschreitet die Menge der zur 
Abholung bereitgestellten Abfälle, die vom Kunden bei Vertragsschluss angegebenen Menge, ist der AN 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, diese Mehrmengen für den Kunden zu den vereinbarten Bedingungen 
zu entsorgen. Die Abholung der Abfälle erfolgt zu dem vereinbarten Termin oder innerhalb des verein-
barten Zeitfensters. Der AN hat Anspruch auf Standgeld in Höhe des Stundensatzes des vereinbarten 
Fahrzeuges pro Stunde ab einer Wartezeit von mehr als 15 Minuten. Die Abrechnung erfolgt im 15-min 
Takt. Bei einer Bestellung von Transportdienstleistungen, die nach tatsächlichem Zeitaufwand (Regieleis-
tungen) vereinbart werden, gilt eine tageweise Mindestverrechnungszeit von 6 Einsatzstunden.
3.3. Wegen der besonderen Eigenschaften der Ware und aufgrund möglicher Schwierigkeiten bei einer 
exakten Verladung akzeptiert der Kunde gewisse mengen- und gewichtsmäßige Abweichungen. Abge-
rechnet wird indes immer nur die tatsächlich verladene Menge. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass 
die tatsächlich verladene Menge die Bestellung überschreitet.
3.4. Die Beladung der Ware in das Fahrzeug des Kunden obliegt grundsätzlich dem AN. Der Kunde bzw. 
sein Fahrer unterstützt ihn dabei und ermöglicht eine ungestörte Verladung. Er stellt eine betriebssichere 
Verladung sicher. Für die Ladungs- und Betriebssicherheit der verladenen Produkte ist bei der Selb-
stabholung ausschließlich der Kunde verantwortlich. Zweifel an der Richtigkeit der Wiegung und an der 
Qualität des Transportguts hat der bei der Abholung eingesetzte Fahrer unverzüglich zu melden, damit 
ggf. eine Kontrollwägung oder eine ergänzende Überprüfung stattfinden kann. Der Vollzug der Verladung 
ist unverzüglich nach deren Beendigung vom Fahrer zu bestätigen. Für die Einhaltung des zulässigen 
Fahrzeuggesamtgewichtes ist einzig und allein der Fahrer verantwortlich.
3.5. Mit Vollzug der Beladung auf das vom Kunden gestellte Fahrzeug gilt die verladene Ware als im Sinne 
dieses Vertrages an den Kunden geliefert. Unterschreitet die verladene Menge die bei der Bestellung 
angegebene Menge, bleibt die Bestellung in Höhe der verbleibenden Differenz aufrechterhalten.
3.6. Die Leistungspflicht des AN ruht, wenn der Lieferung von ihm nicht beeinflussbare Behinderungen 
(z.B. Engpässe bei Vorlieferanten, sonstige äußere Behinderungen der Produktions- oder Lieferbedingun-
gen) entgegenstehen. Wird durch diese Bedingungen die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird der 
AN von der Lieferungs- bzw. Leistungsverpflichtung befreit.
3.7. Wenn Bestellungen vom Kunden nur zum Teil abgeholt werden, hat der AN das Recht, für die tatsäch-
lich durchgeführten Lieferungen, Listenpreise nach zu verrechnen.
3.8. Wird die Abholung durch den Kunden verschoben, so hat er den AN hiervon mindestens bis 15:00 
Uhr des Vortages vor der abgesprochenen Lieferzeit schriftlich zu verständigen. Die durch die Verschie-
bung verursachten Mehraufwendungen hat der Kunde zu ersetzen.
3.9. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware zur vereinbarten Lieferzeit abzunehmen. Der Kunde haftet dem 
AN für sämtliche durch seinen Annahmeverzug verursachten Aufwendungen.
3.10.  Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat der Kunde un-
beschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises den AN die hierdurch entstanden Schäden 
zu ersetzen.

3.11. Die bei der Übergabe der Ware unterzeichnende Person gilt als zu Entgegennahme unsere Leistung 
berechtigt.
4. Gewährleistung und Schadenersatz
4.1. Der AN leistet Gewähr nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 922 ff ABGB und den Konkretisi-
erungen in den folgenden Punkten.
4.2. Bei der Selbstabholung gilt als Übergabe der Zeitpunkt, in welchem die Ware die Sphäre des AN 
verlässt.
4.3. Bei einer Transportleistung gilt als Übergabe der Zeitpunkt, in welchem die Ware auf das Fahrzeug 
beladen wurde. 
4.4. Die Gewährleistungspflicht des AN erstreckt sich nicht auf Mängel, die dem Kunden zuzurechnen 
sind. Der AN leistet daher keine Gewähr für Mängel, die durch vom Kunden veranlasste Veränderungen an 
der Ware verursacht werden. Der AN leistet darüber hinaus keine Gewähr für jenes Material, in welchem 
der Kunde das Material mit Material anderer Hersteller zusammen einbringt. Eine Mitwirkungs- oder 
Warnpflicht des AN ist ausgeschlossen.
4.5. Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich bei Übergabe zu untersuchen und allfällige Män-
gel sofort geltend zu machen. Unterlässt der Kunde diese Mängelrüge, so gilt die Ware als genehmigt. 
Mündliche oder telefonische Bemängelungen sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Die unterlass-
ene, verspätete oder nicht formgerechte Bemängelung hat den Verlust von Ansprüchen aus Gewährleis-
tung, Schadenersatz und aus Irrtum über die Mangelhaftigkeit der Sache zur Folge.
4.6. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die Mangelhaftigkeit zum Zeitpunkt der Übergabe hat der 
Kunde zu beweisen.
4.7. Für Produkthaftungsansprüche wird nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes gehaftet. Davon 
abgesehen setzt eine Schadenersatzpflicht des AN grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz voraus und ist auf 
den Ersatz des unmittelbaren positiven Mangelschadens beschränkt. Der Ersatz eines entgangenen Ge-
winns, von Folgeschäden, mittelbaren Schäden oder Drittschäden ist jedenfalls ausgeschlossen.
4.8. Der Kunde trägt die Beweislast für ein Verschulden des AN. Seine Ersatzansprüche verjähren in sechs 
Monaten ab evidenter Erkennbarkeit von Schaden und Schädiger.
5. Eigentumsvorbehalt
5.1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden der-
zeitigen und künftigen Forderungen vom AN gegen den Kunden aus der zwischen den Parteien beste-
henden Vertragsbeziehung.
5.2. Die vom AN an den Kunden gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gesicherten Forderungen Eigentum vom AN. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen 
an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfassten Waren werden nachfolgend zusammenfas-
send vereinfacht „Vorbehaltsware“ genannt.
5.3. Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den AN. Der Kunde ist berechtigt, die Vor-
behaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten 
und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
5.4. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im 
Namen und Rechnung vom AN als Hersteller erfolgt und der AN  unmittelbar das Eigentum oder – wenn 
die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher 
ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen 
Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für 
den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim AN eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt 
sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur 
Sicherheit an den AN.
5.5. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbes. durch Pfändung, wird der Kunde sie unverzüglich 
auf das Eigentum vom AN hinweisen und den AN hierüber informieren, um dem AN die Durchsetzung 
seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem AN die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür 
der Kunde gegenüber dem AN.
6. Preise, Rechnungslegung und Zahlungsbedingungen 
6.1. Angebotene Preise sind freibleibend. Änderungen der Kalkulationsbestandteile berechtigen den AN 
zu entsprechenden Preiskorrekturen.
6.2. Die Abrechnung der vom AN erbrachten Lieferungen bzw. Leistungen erfolgt auf Grund der vom 
Kunden bestätigten Lieferscheine/erfolgten Bestellung.
6.3. Sofern keine besonderen Zahlungskonditionen vereinbart wurden, sind Rechnungen des AN sofort 
und ohne Abzug fällig. Diskont-, Einziehungsspesen und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.
6.4. Sämtliche Forderungen des AN werden sofort fällig, wenn der Kunde mit der Erfüllung auch nur 
einer Verbindlichkeit in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Vermögens abgelehnt wird, oder Umstände bekannt 
werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen oder vergleichbare 
Gründe auftreten, die es dem AN unzumutbar machen, am Vertrag festzuhalten.
6.5. Bestehen Forderungen aus verschiedenen Leistungen, entscheidet über die Verrechnung von 
Geldeingängen der AN. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist ausgeschlossen. Eine Aufrechnung mit 
etwaigen Gegenforderungen ist ihm nur dann möglich, wenn diese vom AN anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt sind.
6.6. Im Falle des schuldhaften Zahlungsverzuges schuldet der AG dem AN unbeschadet weiterer 
Ansprüche die Listenpreise. Darüber hinaus hat der AN unbeschadet der gesetzlichen Rechtsfolgen das 
Recht, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig 
zu machen.
7. Erfüllungsort und Gerichtsstand
7.1. Der Erfüllungsort ist der Sitz des AN.
7.2. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ist das für den Sitz des AN 
örtlich und sachlich zuständige ordentliche Gericht maßgebend.
7.3. Es gilt österreichisches Recht. UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.
8. Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (z.B. Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Liefer- und Rech-
nungsanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bonitätsdaten) durch den AN erfolgt ausschließlich im 
Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und dem DSG. 
Daten des Kunden werden nur soweit verarbeitet, als die Verarbeitung zur Erfüllung vertraglicher oder 
rechtlicher Pflichten erforderlich ist (Art 6 Abs 1 Lit. b und c DSGVO), die Verarbeitung im Rahmen 
von Interessenabwägungen zur Wahrung berechtigter Interessen des AN (z.B. bei Konsultation von und 
Datenaustausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallsrisiken) erforderlich ist (Art 
6 Abs 1 Lit. f DSGVO) oder der Kunden in die Verarbeitung eingewilligt hat (Art 6 Abs 1 Lit. a DSGVO). 
Eine entsprechende Einwilligung kann der Kunden jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dem 
Kunden stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die Rechte auf Auskunft, Berich-
tigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Beschwerde bei der Öster-
reichischen Datenschutzbehörde zu. Weiterführende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu 
den einzelnen Verarbeitungsvorgängen, der Dauer der Datenspeicherung, den Empfängern der Daten 
und den technischen und organisatorischen Maßnahmen, stehen für den Kunden unter https://cloud.
pb.at/s/5rfaPRsAAbXfqaD zum Abruf zur Verfügung. Auf Wunsch des Kunden wird ihm der AN die Daten-
schutzinformationen unverzüglich auch postalisch übermitteln.
9. Compliance
Der AG hat ein ISO zertifiziertes Compliance Management System implementiert. Die Compliance Verp-
flichtungen und ethischen Standards des AG sind für alle Geschäftspartner bindend. Unternehmensleit-
bild, Corporate Social Responsibility, Grundsatzerklärung, Code of Conduct sowie Compliance Politik und 
Antikorruptionspolitik sind auf der Homepage unter www.pittel.at/downloads abrufbar.
Eine Verletzung der Compliance und/oder Anti-Korruptions-Verpflichtungen berechtigt den AG zum so-
fortigen Rücktritt vom Vertrag.


